Anhang zu § 12 der Erläuterungen des Beschlusses der ARK KW vom 12.12.2007

Vorschlag für den Aufbau einer Stellenbeschreibung als Grundlage für die Eingruppierung in die neuen Entgeltgruppen nach § 12 AVR KW n.F. („übertragene Tätigkeit“) i.V.m. dem Eingruppierungskatalog Anlage 1 AVR KW n.F.

Stellenbeschreibung

Die Stellenbeschreibung dient der Darstellung der Tätigkeiten, die der Stelleninhaberin / dem Stelleninhaber nach § 12 Abs. 1 AVR übertragen sind sowie der Abgrenzung zu den Tätigkeiten anderer Stellen.

1. Name der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers

2. Stellenbezeichnung:
Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber übernimmt folgende Funktion:

….

3. Ziel der Stelle

Ziel der Stelle ist … (Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber hat ihre / seine Stelle so wahrzunehmen dass, …)

(Beispiel)  
Die Sicherstellung einer geplanten, fachgerechten, sachbezogenen und die Würde des Menschen respektierenden sozialtherapeutischen Beratung und Begleitung der in der Einrichtung lebenden Menschen.

(Beispiel) 
Sicherung einer qualifizierten, ganzheitlichen, aktivierenden und kostenbewussten Pflege und Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Gäste in der Kurzzeitpflege. 

4. Erforderliche Qualifikation (Standard der Einrichtung)

Die Ausübung der der Stelle entsprechenden Tätigkeiten setzt voraus …

(Bezugnahme auf die Tätigkeitsmerkmale des Obersatzes der jeweiligen Entgeltgruppe, ggf. ergänzt um das gem. der Anmerkung zu der Entgeltgruppe i.d.R. vorauszusetzende Ausbildungsniveau; z.B.: 

… setzt Fertigkeiten und einfache Kenntnisse voraus (EG 3; ein bestimmtes Ausbildungsniveau ist in Anmerkung 3 zu EG 3 nicht vorgesehen);

… setzt spezielle Fertigkeiten und erweiterte Kenntnisse voraus, die in der Regel durch eine einjährige Ausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können (EG 5 – Obersatz, ergänzt um das Ausbildungsniveau gem. Anm. 4 zu EG 5);

… setzt Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die in der Regel durch eine dreijährige Fachschulausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können (EG 7 – Untersatz, ergänzt durch das Ausbildungsniveau gem. Anm. 6 zu EG 7).

Gesetzliche Mindestanforderungen zur Ausübung der Tätigkeit bleiben unberührt. 

5.  Tätigkeitsmerkmale 

Bei den übertragenen Tätigkeiten handelt es sich um ……

(Bezugnahme auf die Tätigkeitsmerkmale des Untersatzes der jeweiligen Entgeltgruppe und die entsprechende Anmerkung; z.B.:

 „...einfachste Tätigkeiten im Bereich … (z.B.Hauswirtschaft), die keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufs- oder Schulausbildung voraussetzen und nach einer kurzen Einübung ausgeübt werden können“ (EG 1 i.V.m. Anm. 1);

„...Tätigkeiten im Bereich … (z.B. Pflege), die in enger Anbindung an fachlich höher qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt werden“(EG 4 i.V.m. Anm. 4).;

„…Tätigkeiten im Bereich … (z.B. Betreuung) mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben, bei deren Erledigung Entscheidungen über Mittel und Wege zur Erreichung von Arbeitsergebnisses selbst getroffen werden (EG 7 i.V.m. Anm. 6)

6.  Regelaufgaben

Zu den unverzichtbaren Bestandteilen des Arbeitsauftrages, die der Tätigkeit das Gepräge im Sinne von § 12 Abs. 2 AVR geben, zählen folgende Regelaufgaben: 

(Beispiele:

Erledigung und Ausführung von ....

Koordination von ... (Anm. 12, EG 3-6)

Verantwortung für Sach- und Haushaltsmittel für ... (Anm. 13, EG 3-6)

Leitungsaufgaben ... (Anm. 11, EG 7-13)

Leitung von ... (Anm. 10, EG 8-13)

Die Art der übertragenen Regelaufgaben muss in ihren Anforderungen in Übereinstimmung mit dem unter Nr. 4 und 5 beschriebenen Rahmen stehen.)

Aus den Regelaufgaben können sich weitere Teilaufgaben und weitere Arbeitsschritte ergeben, die nicht im Detail aufgelistet sind, sondern sich aus dem Zusammenhang ergeben.

7.  Sonstige Aufgaben

Der Stelleninhaberin / dem Stelleninhaber können darüber hinaus zeitweise andere oder zusätzliche, ihren/seinen Fähigkeiten und ihrer/seiner Vor- und Ausbildung entsprechenden Tätigkeiten übertragen werden. 

Im Zweifelsfall erfolgt die Klärung mit der/dem Vorgesetzten nach Ziffer 9.

8.  Stellenbewertung

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe …. bewertet.

9.  (u.U.) Organisatorische Stellung 

Die organisatorische Stellung ist ... (z.B. Verweis auf das jeweils gültige Unternehmens-organigramm, Nennung der nächsten organisatorischen Einheit, der unmittelbar übergeordneten Stelle etc.)

10. Vorgesetzte der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers

Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber ist

Disziplinarisch: 
...   nachgeordnet.

Fachlich:

an Weisungen  gebunden / nicht gebunden

11. Unmittelbar nachgeordnete Mitarbeiter/innen

Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber übernimmt die Fach- und Dienstaufsicht für ...


Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber übernimmt in ständiger Vertretung von …. die Fach- und Dienstaufsicht für ...

Bei Abwesenheit vertreten sich die  ...  gegenseitig. 

12. Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten richten sich nach den Erfordernissen der Stelle und den gesetzlichen und arbeitsvertraglichen Regelungen.

 13. Fortschreibung

Diese Stellenbeschreibung ist dynamisch und kann im Rahmen des dienstgeberseitigen Direktionsrechts geändert werden. Sie wird nach den betrieblichen Erfordernissen fortgeschrieben und in einem Rhythmus von … Jahren überprüft.

14. Sonstige Vereinbarungen

Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Änderungen bedürfen der Schriftform.

     , den      
.........................................................


Dienstgeber/in

Zur Kenntnis erhalten:

     , den      
……………………………………..…

Stelleninhaber/in
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